
Stadt Minden, Bereich 5.5 - Verkehrsbehörde, Kleiner Domhof 17, 32423 Minden, Mail: 
strassenrechte@minden.de 

Gebührenhinweis: Für die Sondernutzung wird gemäß der Satzung über  Erlaubnis und Gebühren für Sondernutzungen auf öffentlichen 

Verkehrsflächen in der Stadt Minden vom 14.12.2012 eine Gebühr je nach Tarifzone und Standgröße berechnet. Für die Entscheidung über 

die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis wird zudem eine Verwaltungsgebühr gemäß §§ 1-3 des Gebührengesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) vom 23.11.1971 i. V. m. Tarifstelle 24 a). 1 der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVGebO 

NRW) in der zur Zeit geltenden Fassung in Höhe von 50 Prozent der Sondernutzungsgebühr, mindestens 32,00 € erhoben. 

Antrag auf Erteilung einer Sondernutzung gemäß § 18 Straßen- 

und Wegegesetz – Außengastronomie, Werbeaufsteller, u. ä. – 

Antragsteller*in: 

Familienname/Firmenname Vorname/Geschäftsführer*in 

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

Telefon tagsüber E-Mail-Adresse

Art der Sondernutzung: 

☐ Verkaufsstände und -einrichtungen an der Stätte der Leistung

☐ Verkaufsstände und –wagen ☐ Warenauslagen

☐ Gastronomische Nutzung (nur volle Monate)

☐ Werbeträger (keine Werbefahnen)/max. 1 Stk. An der Stätte der Leistung (nur volle Monate)

☐ Sonstige Werbeträger (keine Werbefahnen)/max. 1 Stk. (nur volle Monate)

☐ Info- und Ausstellungseinrichtung für kommerzielle Zwecke

Werbeträger dürfen eine Ansichtsfläche von 0,70 m x 1,00 m (B x H) nicht überschreiten. 

Die Gesamthöhe darf maximal 1,20m betragen.  

Lage:   

Betroffene Straße(n), ggf. Hausnummer 

Zeitraum/Nutzungsdauer: 

Datum (von) Datum (bis) 

Größe/Lage der Sondernutzungsfläche: 

Breite   Länge Gesamtfläche 

Ggf. bitte Skizze beifügen! 

Ich/Wir bitte(n) um Erteilung der erforderlichen, gebührenpflichtigen Genehmigung. 

Datum Unterschrift 


